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Teilrevision des Fernmeldegesetzes (FMG); Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundesratin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 11. Dezember 2015 haben Sie uns den Entwurf in obgenannter Angele­

genheit zur Vernehmlassung unterbreitet. Wir bedanken uns für diese Moglichkeit und nehmen 

dazu gerne Stellung . 

Grundsatzlich begrüssen wir die Bemühungen zur Verbesserung des Wettbewerbs und der 

Starkung von Konsumentenanliegen im Telekombereich. lm Einzelnen haben wir allerdings 

folgende Bemerkungen : 

1. Etappenweises Vorgehen 

Eine etappenweise Revision des FMG erachten wir aus volkswirtschaftlicher Sicht ais kritisch. 

Die Aussicht auf eine zukünftig technologieneutrale Ausgestaltung der Netzzugangsregeln 

führt zu Unsicherheiten bei den Netzbetreibern und lnvestoren, was zu einer zurückhaltenden 

lnvestitionstatigkeit und somit zu einer Benachteiligung der Randregionen führen konnte. Ein 

leistungsfahiges und flachendeckendes Netz ist jedoch zentral für die Wirtschaft des Kantons 

Schaffhausen . Es wird beantragt, die Zugangsbestimmungen für die neuen Netze mit der ak­

tuellen Gesetzesrevision zu regeln. 



2. Internationales Roaming 

Preissenkungen aufgrund der Umstellung auf sekundengenaue Abrechnung sowie die Mëg­

lichkeit von Preisobergrenzen sind aus Verbrauchersicht sehr zu begrüssen. Die Gefahr be­

steht aber, dass die drohenden Umsatzeinbussen auf andere, nicht regulierte Produkte umge­

walzt werden. Es wird beantragt im Fernmeldegesetz entsprechende Bestimmungen zu erlas­

sen, um ein solches Vorgehen zu verhindern. 

3. Konsumenten und Jugendschutz 

Grundsatzlich soli der Markt bzw. Wettbewerb die Produktepolitik der Unternehmen beeinflus­

sen und nicht der Regulator. Der Zwang, Bündelprodukte müssten auch ais Einzelprodukte 

angeboten werden, greift zu sehr in das unternehmerische Handeln ein. 

4. Vorleistungsmarkte und Netzzugang 

Die bestehenden Regelungen für das Kupfernetz haben sich bewahrt. Systemanpassungen 

führen zu Mehraufwendungen. Ein deutlicher Mehrwert und Nutzen ist durch die neuen Be­

stimmungen nicht erkennbar. Hingegen soli bereits jetzt der Netzzugang für die neuen Tech­

nologien dahingehend geregelt werden, wonach der Bundesrat bei ausbleibendem Wettbe­

werb regulierend eingreifen kann. 

5. Notrufdienst 

Die Leitweglenkung der Notrufe zur zustandigen Alarmzentrale erfolgt schon heute unentgelt­


lich. Der Klarheit halber sollte dies festgehalten werden. Die Leistungserbringung im Zusam­


menhang mit Notrufen erfolgt ausschliesslich durch die Kantone. Dementsprechend sind diese 


auch zwingend miteinzubeziehen, bevor ihnen die neue Aufgabe übertragen respektive sie mit 


veranderten Rahmenbedingungen konfrontiert werden. Deshalb ist der Art. 20 wie folgt anzu­


passen (Ânderung fett markiert im Gesetzestext): 


Art. 20 Notrufdienst 

2Sie müssen die Leitweglenkung und die Standortidentifikation der Notrufe sicherstellen, so 


dass die Notrufe unentge/t/ich über den Grundversorger zur zustandigen Alarmzentrale 


geleitet werden. (. . .). 

3Der Bundesrat kann nach Anhorung der Kantone die Pflicht zur Erbringung des Notruf­


dienstes auf weitere Fernme/dedienste ausdehnen, die offentlich zuganglich sind und einer 


verbreiteten Nachftage entsprechen. 
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6. 	 Frequenzen und Anlagen 

Eine Bevorzugung der Verwaltungseinheiten des VBS gegenüber den im Bevôlkerungsschutz 

tatigen Verwaltungseinheiten des Bundes, der Kantone und der Gemeinden ist unseres Erach­

tens nicht begründbar. Deshalb ist Art. 22 wie folgt anzupassen (Anderung fett markiert im Ge­

setzestext): 
Art. 22 Nutzung des Funkfrequenzspektrums 
4Für Frequenzen, die der Armee zugewiesen sind und durch die Verwaltungseinheiten des 

Eidgenossischen Departements für Verteidigung, Bevo/kerungsschutz und Sport oder Orga­

nisationen des Bevolkerungsschutzes genutzt werden, sieht er keine Einschrankung nach 

Absatz 2 var. 

lm Falle eines Truppenaufgebotes sind auch die zivilen Behôrden auf zusatzliche Kommunika­

tionskapazitaten angewiesen; diesem Umstand wurde früher durch die besondere Stellung der 

"kriegswichtigen Teilnehmer" Rechnung getragen. Deshalb ist Art. 25 wie folgt anzupassen 

(Anderung fett markiert im Gesetzestext): 

Art. 25 Frequenzverwaltung 


Er kann der Armee sowie den Organisationen des Bevolkerungsschutzes bei einem Trup­

penaufgebot für die Dauer des Einsatzes zusatzliche freie oder bereits konzessionierte Fre­

quenzen zuweisen. 


7. 	 Verzeichnisdaten 

Art. 21 Erhebung und Bereitstellung von Verzeichnisdaten 


Die Anbieterinnen des offentlichen Telefondienstes erheben und aktualisieren die Verzeichnis­


daten ihrer Kundinnen und Kunden. Da bei gilt Fo/gendes: 


a. 	 Die Anbieterinnen des offentlichen Te/efondienstes sind nicht ·verpflichtet, die Richtig­

keit der Daten zu überprüfen. 

b. 	 Sie müssen aber sicherstel/en, dass die Daten den Angaben der Kundinnen und Kun­

den entsprechen. 

c. 	 (. ..). 

Die neue Bestimmung würde zu einer Anonymisierung der Teilnehmer führen, was sowohl im 

Zusammenhang mit Notrufen ais auch aus kriminalpolizeilicher Sicht nicht akzeptabel ist. Auch 

aus Sicht der Terrorbekampfung ist eine schnelle Aufklarung im Sinne der schweizerischen Si­

cherheit ausserst wichtig. Gemass den Entwürfen zum Bundesgesetz betreffend die Überwa­

chung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF) sowie zur Verordnung über die Überwa­

chung des Post- und Fernmeldeverkehrs (VÜPF) wird verlangt, dass beim Verkauf von Pre­

paid-Karten Name, Vorname und Geburtsdatum der Kundin bzw. des Kunden anhand eines 

3 



gültigen Personalausweises erfasst werden. Die vorgeschlagene Bestimmung im Entwurf zum 

revidierten FMG steht dazu im Widerspruch . 

Für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken wir lhnen. 

Freundliche Grüsse 

n es Regierungsrates 

Der 

Der Staatsschreiber: 
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